
Stadt Zerbst/Anhalt Zerbst/Anhalt, 12.12.2025
Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

öffentlich Vorlage-Nr: BV/0230/2025
Federführendes Amt: Finanz-. Sozial-, Schul- u. Sportverwaltung
gefertigt: Worch, Stephanie

Beratungsfolge Datum Beschluss Abstimmungsergebnis

Stadtrat 29.10.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Pulspforde 03.11.2025 befürwortet Ja 3 Nein 0 Enthaltung 2
Befangen 0

Ortschaftsrat Dobritz 04.11.2025 befürwortet Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0
Befangen 0

Ortschaftsrat Gehrden 04.11.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Nedlitz 05.11.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Bornum 06.11.2025 befürwortet Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0
Befangen 0

Ortschaftsrat Straguth 07.11.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Moritz 10.11.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Walternienburg 11.11.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Reuden/Anhalt 11.11.2025 abgelehnt Ja 0 Nein 2 Enthaltung 2
Befangen 0

Haupt- und Finanzausschuss 17.11.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Bias 17.11.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Steutz 18.11.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Polenzko 25.11.2025 befürwortet Ja 3 Nein 0 Enthaltung 0
Befangen 0

Stadtrat 26.11.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Zernitz 27.11.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Lindau 01.12.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Jütrichau 01.12.2025 befürwortet Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0
Befangen 0

Ortschaftsrat Gödnitz 02.12.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Leps 03.12.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Deetz 04.12.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Nutha 05.12.2025 Anhörungsve
rzicht



Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Sachverhalt/Problem:

Gemäß § 100 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt (KVG LSA) besteht die
gesetzliche Verpflichtung, für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung 2026 enthält die Festsetzung des Haushaltsplans mit den in § 100 KVG
LSA genannten Bestandteilen, der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren sowie des Höchstbetrages der
Liquiditätskredite.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich u. a. auf die Erträge und Aufwendungen,
Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan oder Konsolidierungsmaßnahmen für das
Haushaltsjahr beziehen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B (Nichtwohngrundstücke und Wohngrundstücke)
sowie die Gewerbesteuer werden gesondert in der Satzung über die Festsetzung der
Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) festgesetzt. Somit bedarf es gemäß § 100 Abs. 2
Ziffer 5 KVG LSA keiner Festsetzung in der Haushaltssatzung 2025.
Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf auch im
Haushaltsjahr 2026 keiner Genehmigung durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde.

Nähere Ausführungen sind dem Vorbericht, bzw. den weiteren Anlagen zu entnehmen.

Ortschaftsrat Hohenlepte 05.12.2025 Anhörungsve
rzicht

Haupt- und Finanzausschuss 08.12.2025 befürwortet Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0
Befangen 0

Ortschaftsrat Grimme 09.12.2025 Anhörungsve
rzicht

Ortschaftsrat Luso 09.12.2025 befürwortet Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0
Befangen 0

Ortschaftsrat Güterglück 10.12.2025 zur Kenntnis
genommen

Ortschaftsrat Buhlendorf 11.12.2025 befürwortet Ja 5 Nein 0 Enthaltung 0
Befangen 0

Stadtrat 17.12.2025

Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haushaltsjahr 2026

Finanzielle Auswirkungen

  ja  x nein

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

I. Aufwand

Jahr Euro Produkt Konto

davon

veranschlagt Bedarf

20…          



Beschlussvorschlag:

Andreas Dittmann
Bürgermeister

Im Original unterzeichnet

20…          

II. Ertrag

Jahr Euro Produkt Konto

davon

veranschlagt Bedarf

20…          

20…          

B. Investitionsplanung
Investitionsnummer
und/
oder Bezeichnung  

I. Auszahlungen

Jahr Euro Produkt Konto

davon

veranschlagt Bedarf

20…          

20…          

II. Einzahlungen

Jahr Euro Produkt Konto

davon

veranschlagt Bedarf

20…          

20…          

III. Verpflichtungsermächtigungen

Jahr Euro Produkt Konto

davon

veranschlagt Bedarf

in 20…          

Der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt beschließt gem. §§ 100 ff des
Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.06.2014, in der zurzeit gültigen Fassung, die
Haushaltssatzung für das Jahr 2026.


